
Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Wethautal im Namen und im Auftrag 
der Mitgliedsgemeinde Stadt Osterfeld 

 
Einziehung der Gemeindestraße "Am Weinberge" im Gewerbegebiet Osterfeld von der 
Kreu zung Gemeindestraße Corseburger Weg bis zur Einfahrt zum Betriebsgelände 
der Firma Heim&Haus Osterfeld und Caritas Behindertenwerkstätten Osterfeld 
 
 
Die im Gemeindegebiet der Stadt Osterfeld im Gewerbegebiet Osterfeld gelegene 
Gemeindestraße "Am Weinberge" wird gemäß § 8 Abs. 1, 2 und 4 Straßengesetz 
für das Land Sachsen-Anhalt ( StrG LSA ) sowie laut Beschluss des Gemeinderates 
der Stadt Osterfeld Nummer: 375/14-19/0065 vom 17.12.2014, 
 
von:  Straßenkreuzung Corseburger Weg I Am Weinberge 
bis:  Höhe der Einfahrten zum Betriebsgelände der Firma Heim&Haus Osterfeld 

und der Caritas Behindertenwerkstätten Osterfeld  
 
als öffentliche Gemeindestraße eingezogen und wird zur privaten Straße im 
Betriebsgelände der Firma Heim&Haus Osterfeld, in der  Anlage 1 fett umrandet, 
schraffiert dargestellt und an den Eckpunkten mit den Großbuchstaben A - B - C - D 
- E - F - G - H - I - A markiert. 
 
Die Bezeichnung  "Am Weinberge" entfällt für diesen Bereich. 
 
Bestandteil der Einziehung ist die lageplanmäßige Einordnung der Anlage 1 bestehend 
aus einem Auszug aus dem Liegenschaftskataster in Form einer Liegenschaftskarte im 
Maßstab 1:1.000 und den Flurstücksnachweisen der Flurstücke 654, 658 und 661, 
der Flur 1, der Gemarkung Osterfeld. 
 
Die Flurstücke haben nachfolgende Flächengrößen:  
 

Flurstück  654           2,00   m² 

Flurstück  658                         1.978,00          m² 

Flurstück  661                              72,00           m² 

Gesamtfläche:                        2.052.00               m² 

 
Einziehungsinhalt: 
 
Nutzungsart alt:  Gemeindestraße im Gewerbegebiet "Am Weinberge" 
Benutzerart alt:  öffentlicher Straßenverkehr und Gehweg als Straßennebenanlage 



 
Straßenbaulastträger der verbleibenden Gemeindestraße "Am Weinberge" ist die 
Stadt Osterfeld. 
 
Baulastträger der eingezogenen Flächen ist die Firma Heim&Haus Osterfeld.  
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrug 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Verbandsgemeinde Wethautal, Corseburger Weg 11, in 06721 
Osterfeld schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Schriftform kann 
durch die elektronische Form ersetzt werden. ln diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. 
 
 
Osterfeld, den 14.04.2015 

 
Kerstin Beckmann 
Verbandsgemeindebürgermeisterin 

 
 
 



 


